
Amtsgericht Worms 

Vollstreckung lmmobiliar 

A2.; 16 K 42/24 

J:e.r.ro.iru;..b..e..s.ti.mJm.u)_g~ 

Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Datum Uhrzeit Raum 

Worms, 22.06.2026 

Ort 

Fr'eitag, Amtsgericht Worms, Hardtgasse 6, 
10:00 Uhr 318, Sitzungssaal 

06.11.2026 
67547Worms 

öffentlich versteigert werden: 

.G..rund.b.u.c.b.eJ.o~cag.ung:, 

Eingetragen im Grundbuch von Pfeddersheim 

Gemarl<ung IFlur, !Wirtschaftsart u. Lage m2 !Blatt 

!Flurstück 

Pfeddersheim Flur 4 !Gebäude- und Freifläche 621 5440 

Flurstück Lessingstraße 6 

~23 

Objektb.es.chr:eibungllage_(.l.t~ngab.e_d_.__Sa.cbY..erstär:,_dJger,).~ 

Laut Gutachten handelt es sich um ein mit einem Zweifamilienhaus und einer Garage 

bebautes 

Grundstück. 



Y.erk.e.l'.'.ts.w.e.ru 380.000,00 € 

Der Zuschlag wurde in einem früheren Versteigerungstermin aus den Gründen des§ 74a 

ZVG versagt mit der Folge, dass die Wertgrenzen wegge1allen sind. 

WeJ~.e.c.e.JD.to.r.m_aJ-i.on_~un.te_r_w_~.v_e,r.~teJg~JJ.Ult.SPM_l ... cf.e 

Der Versteigerungsvermerl< ist am 30.07.2024 in das Grundbuch eingetragen worden. 

8..u.1:f.Q.ld_e_r..un.g.:_ 

Rechte, die zur Zeit der Eintragung des Versteigerungsvermerks aus dem Grundbuch nicht 

ersichtlich waren, sind spätestens im Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur 

Abgabe von Geboten anzumelden und, wenn der Gläubiger widerspricht, glaubhaft zu 

machen, widrigenfalls sie bei der Feststellung des geringsten Gebotes nicht berücksichtigt 

und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und den 

übrigen Rechten nachgesetzt werden. 

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Grundstücks oder des nach§ 55 ZVG 

mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, vor der Erteilung des Zuschlags 

die Aufhebung oder einstweilige Einstellung des Verfahrens herbeizuführen, widrigenfalls 

für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes tritt. 

J:iinw.eis.:. 

Es ist zwecl<mäBig, lte.r.e.ils_cl,:eLW.ocite.oJLClt..d.e.rnJ.ei:i:nin eine genaue Berechnung der 

Ansprüche an Kapital, Zinsen und Kosten der l(ündigung und der die Befriedigung aus 

dem Grundstück bezweckenden Rechtsverfolgung mit Angabe des beanspruchten 

Ranges schriftlich einzureichen oder zu Protokoll der Geschäftsstelle zu erklären. 

Dies ist nicht mehr erforderlich, wenn bereits eine Anmeldung vorliegt und keine 

Änderungen eingetreten sind. Die Ansprüche des Gläubigers gelten auch als angemeldet, 

soweit sie sich aus dem Zwangsversteigerungsantrag ergeben. 

67547 Worms, den 23.06.2026 

-Vollstreckungsgericht-




